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Praambel

Aufgrund der §§ 1 Abs. 8, 2 Abs. 1, 9 und 10 Abs. 1 und 13a des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt gedndert durch Art. 9
des Gesetzes vom 10.09.2021, in Verbindung mit Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung ftir
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998, zuletzt
geandert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021, sowie Art. 81 und Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007,
zuletzt geandert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 erlasst die Gemeinde
Beratzhausen folgende

Satzung:

§1

Der Bebauungsplan ,Reitkoppel” mit integriertem Griinordnungsplan und
Teilanderung des Bebauungsplans ,Zehentberg Il in Beratzhausen in der Fassung
vom 27.04.2023 ist beschlossen.

§ 2

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Reitkoppel” mit integriertem
Grunordnungsplan und Teilanderung des Bebauungsplans ,Zehentberg |11 ist in der
Planzeichnung in der Fassung vom 27.04.2023 festgesetzt und umfasst folgende
Flurstiicke der Gemarkung Beratzhausen: 882/36, 883/3 und 883/8 (Teilflache)

§3

Mit Geldbul3e bis zu 50.000 Euro kann belegt werden, wer vorsétzlich oder fahrlassig
einer im Bebauungsplan enthaltenen &rtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.

§4

Der Bebauungsplan ,Reitkoppel” mit integriertem Griinordnungsplan und
Teilanderung des Bebauungsplans ,Zehentberg III* in Beratzhausen in der Fassung
vom 27.04.2023 tritt mit der ortsliblichen Bekanntmachung gemaf § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft.

Aufgestellt:
Beratzhausen,den ...................

Matthias Beer
LAPPERSDORFER STR. 28 1. Blrgermeister. Markt Beratzhausen
93059 REGENSBURG
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B FESTSETZUNGEN DURCH
PLANZEICHEN

1. Art der baulichen Nutzung
(

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 WA

Allgemeines Wohngebiet (s 4 Baunvo)

Abgrenzung unterschiedlicher baulicher Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Mal der baulichen Nutzung, Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB, § 20, 22, 23 BauNVO)

2.1 Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung Il Zahl der maximal zuléssigen Vollgeschosse
WA = Allgemeines Wohngebiet
(mit Bezeichnung des Teilgebiets)

@@ Zahl der zwingend festgesetzten Vollgeschosse

max. zuldssige GRZ
(Grundflachenzahl)

E+D  zulassig sind Erdgeschoss + Dachgeschoss

Bauweise, Haust oD
yp E+1 zulassig sind Erdgeschoss + 1 Obergeschoss
= nur Einzelhaus zuléssig E+ 1l zuldssig sind Erdgeschoss + 2 Obergeschosse
= nur Doppelhaus zulassig
A= nur Hausgruppen . .
(Kettenhafsef)pzméssig zulassige Dachform und Dachneigung der
_ Hauptgebaude
o = Offene Bauweise
a = Abweichende Bauweise
In Abweichung von der offenenen SD = Satteldach
Bauweise sind Kettenhduser mit
einem einseitigen Grenzanbau oder von minimal ° bis maximal °

grenznahem Bau entsprechend
Baulinie je Hauptgeb&ude zulassig.

Parzellen 01-11, 13
Parzellen 23, 26, 27 und 28 Parzellen 14 - 20

WA 1 I WA 3 ()
GRZ  |E+D, GRZ | 44
max. 0,35 |E+1 max. 0,4

o /&\

SD (E+D) 38° - 44° SD
SD (E+l) 20° - 24° a A 20° - 24°

Parzellen 21, 22, 24 und 25 Parzelle 12

WA 2 [ WA 4 ()
GRzZ |E+D, GRZ | g4
max. 0,40 | E+1 max. 0,35
SD (E+D) 38° - 44° SD
0{f§ SD (E+l) 20° - 24 ngx 20° - 24°
) 3 ) .
22 MaRangabe in Metern
23 —i—-- Baugrenze (s 23 Baunvo)
24 — Baulinie (s 23 BauNvo)
25 | Umgrenzung von Flachen fiir Garagen, Nebengebaude, Carports
= (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
2.6 Ga Garage oder Nebengeb&ude mit Flachdach,

Terrassen auf Gebduden sind zulassig

3. Verkehrsflachen

31
3.2

33 3

34 4

Strallenbegrenzungslinie (s 19 Abs. 3 Baunvo)

Offentliche Verkehrsflache mit Festsetzung der Héhenlage
in m NHN (5 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB).

Im Rahmen der ErschlieRungsplanung erforderliche Abweichungen

von +/- 10 cm sind zulassig

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Zweckbestimmung: FuRRgangerbereich
@ offentlicher Parkplatz zulassig

Grundstlickszufahrt

4. Flachen fir Versorgungsanlagen s as. 1 nr. 12 Baucs)

4 [
42 €

Versorgungsflache

Zweckbestimmung: Elektrizitat - Trafo-Station

5. Grinordnung

54 RRB

Offentliche Griinflache (s 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Neuanpflanzung Grof3-/ Kleinbaum auf éffentlicher Grinflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Spielplatz (s 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Regenrickhaltebecken (s 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB),
symbolische Darstellung, die genaue Ausgestaltung erfolgt
entsprechend Entwasserungsplanung

6. Sonstige Festsetzungen

6.2

63 .|

64 —=——

Grenze des radumlichen Geltungsbereichs Bebauungsplan
"Reitkoppel" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs Bebauungsplan
"Zehentberg I11" (s 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Tragers

der Abwasserbeseitigung zu belastende Flache (s 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Firstrichtung zwingend

UBERSICHTSPLAN GEBIET "REITKOPPEL"
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C ZEICHNERISCHE HINWEISE UND
NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

_ 4552 Bestehende Grenzen mit Flurstiicksnummern

Bestehende Gebaude

| Parz 1 ! Vorschlag Grundstiicksgrenzen mit Flachen in
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mdgliche Gebaudestellung
Hauptgebdude/Garage

Abgrenzung Gehweg/Stralte

Unterirdische Hauptversorgungsleitungen

—0—0—29 G - Gas,
S - Strom
—0—0—9 A - Abwasser
—O0—0—9 T - Telekom
( ) mdgliche Lage Eisspeicher als Bestandteil
— der Nahwarmeversorgung
@ Nahwarmeversorgung

D TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
UND

E HINWEISE UND
NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

Weitere Festsetzungen im Textteil: "Textliche Festsetzungen" sind
Bestandteil des Bebauungsplans. i
Gleiches gilt fur die "Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen".

Plangrundlage im UTM 32-Koordinatensystem
Hbéhensystem: Héhe tGber Normalhdhen-Null (NHN)
im DHHN2016 (Status 170)

VERFAHRENSUBERSICHT

1. Der Marktgemeinderat Beratzhausen hat in der Sitzung vom 20.05.2021 die Aufstellung des qualifizierten
Bebauungsplans "Reitkoppel" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.06.2021 ortsiblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

2. Der Entwurf des Bebauungsplans "Reitkoppel" mit integriertem Griinordnungsplan und Begriindung in der
Fassung vom 15.06.2022 wurde gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.07.2022 bis einschlieBlich
29.08.2022 offentlich ausgelegt.

3. Die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemafl § 4 Abs. 2 BauGB zu
dem Entwurf des Bebauungsplans "Reitkoppel " mit integreirtem Griinordnungsplan in der Fassung vom
15.06.2022 wurde vom 29.07.2022 bis einschlief3lich 29.08.2022 durchgefihrt.

4. Der geanderte Bebauungsplan "Reitkoppel" mit integriertem Griinordnungsplan wurde mit Teildnderung
des Bebauungsplans "Zehentberg 11" weitergefiihrt und mit Begriindung in der Fassung vom 31.01.2023
gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom 10.02.2023 bis einschlief3lich 13.03.2023 erneut 6ffentlich ausgelegt.

5. Die erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2
BauGB zu dem geanderten Bebauungsplan "Reitkoppel" mit integrietem Griinordnungsplan mit
Teildnderung des Bebauungsplans "Zehentberg IlI" mit Begrindung in der Fassung vom 31.01.2023
wurde in der Zeit vom 07.02.2023 bis einschlieBlich 13.03.2023 durchgefiihrt.

6. Der Marktgemeinderat Beratzhausen hat in der Sitzung vom 27.04.2023 den Bebauungsplan "Reitkoppel"
mit integriertem Griinordnungsplan mit Teildnderung des Bebauungsplans "Zehentberg 11" gem. § 10
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27.04.2023 als Satzung beschlossen.

Markt Beratzhausen, den ..........ccccocvvviievivnnnennnn.

Erster Birgermeister Matthias Beer (Siegel)
6. Ausgefertigt
Markt Beratzhausen, den ..........ccocoouevivniiinnnnnn.
(Siegel)

Erster Birgermeister Matthias Beer

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan "Reitkoppel" mit Teilanderung des Bebauungsplans
"Zehentberg III" wurde am .................... gemafll § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt
gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tage zu den Ublichen Dienststunden im
Rathaus in Beratzhausen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

(Siegel)

Erster Blrgermeister Matthias Beer
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D Textliche Festsetzungen

IM

Durch die Anderung fiir den Teilbereich des Bebauungsplans ,Zehentberg IIl“ werden alle
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen, sowie alle Hinweise des Ausgangsbebauungsplans
,Zehentberg 111“ (in Kraft getreten am 03.03.1989) fiir die Anderungsflache aufgehoben und durch

die Regelungen des Bebauungsplans ,,Reitkoppel” ersetzt.

1. Bebauungsplan mit Festsetzungen zur Griinordnung

Die Planzeichnung in der Fassung vom 27.04.2023 ist Bestandteil dieser Satzung.

2. Geltungsbereich

|M

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Reitkoppe
der Fassung vom 27.04.2023 festgesetzt.

ist in der Planzeichnung in

3. Art der baulichen und sonstigen Nutzung
(2) Das Plangebiet gliedert sich nach Maligabe der Festsetzungen in der Planzeichnung in
1. Allgemeine Wohngebiete
2. 6ffentliche Verkehrsflachen
3. offentliche Griinflachen
4. Flache fur Versorgungsanlagen
(2) Zulassig sind:

e Wohngebaude

e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
o Nicht stérende Handwerksbetriebe

Nicht zuldssig sind:

e Betriebe des Beherbergungsgewerbes

e Anlagen flr Verwaltungen

e Gartenbaubetriebe

e Tankstellen

e Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
e Sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe

e Anlagen fur sportliche Zwecke

4. ManR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(1) Es sind die in der Planzeichnung (Teil A und B) festgesetzten Grundflachenzahlen (GRZ) als
Hochstmal zuldssig.

WA 1 und WA 4 GRZ: max. 0,35

WA 2 und WA 3 GRZ: max. 0,4
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Flachen fir Stellpldtze und Garagen sind nicht auf die zuldssige Grundflachenzahl
anzurechnen, wenn sie unterhalb der Gelandeoberflache erstellt werden und die
Gelandeoberflache dauerhaft begriint wird. Eine Begriinung gilt nur mit einer
Gesamtiiberdeckung von mind. 0,8 m und einer belebten Bodenschicht von mind. 0,2 m.

Die Zahl der zulassigen Geschosse ist in den Nutzungsschablonen der einzelnen Teilgebiete
in der Planzeichnung (Teil A und B) wie folgt festgesetzt.

WA 1und WA 2: maximal zuldssige Zahl der Geschosse: 2
WA 3: zwingend festgesetzte Anzahl der Geschosse: 2
WA 4: zwingend festgesetzte Anzahl der Geschosse: 3

Es gelten die Regelungen der BayBO zur Definition der Geschosse.
Definition Geschoss gem. Art. 2 Abs. 7 BayBO:

,Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel 1,40 m
Uiber die Gelindeoberkante hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlrdume
zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsraume nicht moglich
sind, sind keine Geschosse."

Zul3ssig sind die Gebdudetypen entsprechend den Angaben der Nutzungsschablonen auf
der Planzeichnung.

Wintergarten sind aulRerhalb der Baugrenzen nicht zulassig.

Die zulassige Oberkante der RohfuRbodenhdhe des Erdgeschosses (ROK EG max.) der
Hauptgebaude betragt fir die

- Parzellen 9 bis 28 maximal 0,5 m (iber dem hergestellten hochsten Punkt der Einfassung
der angrenzenden offentlichen Verkehrsflache .

- Parzellen 1 bis 8 maximal 1,1 m Giber dem hergestellten hochsten Punkt der Einfassung
der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache.

Bezugspunkt fir die ROK EG ist jeweils der hochste Punkt der Einfassung der 6ffentlichen
Verkehrsflache an der Grundstiicksgrenze in senkrechter Verlangerung zur Gebdudekante.
Bei Eckgrundstiicken ist das maRgebende Hohenniveau die zum Gebaudegrundriss
nachstgelegene 6ffentliche Verkehrsflache.

Das Héhenniveau des hochsten Punkts der angrenzenden Verkehrsflache wird horizontal und
senkrecht gemessen zur Oberkante der jeweiligen Erdgeschossrohfulbodendecke (ROK EG).

Verkehrsflache

Hochster Punkt der Einfassung der néchstgelegenen Verkehrsflache
an der Grundstiickgrenze =*/-0,0 m

' i | Rechtwinklige Verlangerung zum Geb&udegrundriss

|  RohfuBboden -t Max. zuléssige ROK EG
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Fiir Garagen und Carports betrdgt im allgemeinen Wohngebiet die zulassige
RohfuRbodenhdhe (ROK max.) 0,30 m tGber dem hergestellten Niveau der Einfassung der
angrenzenden offentlichen Verkehrsflache.

Als zuldssige maximale Wandhohe wird festgesetzt:

Fir BautypE+D: 4,50m.
Fir BautypE+1: 6,60 m.
Fir BautypE+2: 9,40 m.

Unterer Bezugspunkt fiir die max. zuldssige Wandhohe: ROK EG.

Oberer Bezugspunkt fiir die max. zuldssige Wandhohe: Schnittpunkt der traufseitigen
AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut.

Bauweise (§ Bauweise 22 BauNVO), Abstandsflachen (Art. 6 BayBO)

Die Bauweise ist in den Nutzungsschablonen der einzelnen Teilgebiete festgesetzt.
o = offene Bauweise

a = abweichende Bauweise
In Abweichung von der offenen Bauweise sind Kettenhduser mit einem einseitigen
Grenzanbau oder grenznahem Bau entsprechend Baulinie je Hauptgebaude zuldssig.

Die max. Wandhohen beziehen sich auf die Baugestaltung. Unabhangig davon gelten die
Abstandsflachenregelungen entsprechend Art. 6 BayBO. Als unterer Bezugspunkt fir die
Bemessung der abstandsrelevanten Wandhohe gilt abweichend von der BayBO die geplante
Gelandeoberkante.

Uberbaubare Grundstiicksflichen, Baugrenzen und Baulinien

Die Gberbaubaren Grundstiicksflachen sind in der Planzeichnung (Teil A) durch Baugrenzen
oder Baulinien festgesetzt.

Baulinie: Entlang der durch die Planzeichnung festgesetzten Baulinie muss gebaut werden.

Terrassen dirfen die Baugrenze in einer Tiefe von 1,5 m lberschreiten.

Nicht liberbaubare Grundstiicksflachen

AuBerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, die
keine Garagen sind, bis max. 20 m? Grundfldche und einer Traufh6he von max. 2,75 m
zuldssig. Im WA 4 sind Nebengeb&ude bis max. 40 m? Grundflache zulassig. (Es wird darauf
hingewiesen, dass Geb&ude, die gréRer als 75 m? sind, genehmigungspflichtig sind.) Die
Traufhohe wird gemessen von der Oberkante des hergestellten Geldandes bis zum
Schnittpunkt der Traufwand mit der Oberflache der Dachhaut.

Aullerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflichen sind Anlagen zur Regenwasserriickhaltung
und Stellplatze zulassig.



Bebauungsplan ,,Reitkoppe

I mit integriertem Griinordnungsplan und Teilinderung des Bebauungsplans

,Zehentberg l1I“ Fassung vom 27.04.2023

(3)

(4)
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(8)
9)

Textliche Festsetzungen Seite 8 von 16

Auf der Flache fiir Versorgungsanlagen sind Technikgebdude und Container mit einer
Wandhohe von im Mittel max. 3,00 m zulassig.

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die ErschlieBungsstralRe wird als 6ffentliche Verkehrsflache mit StraBenbegrenzungslinie
festgesetzt.

Die zulassige Hohenlage der 6ffentlichen Verkehrsflachen (internen ErschlieBungsstralen) ist
in der Planzeichnung, Teil A und B, festgesetzt. Im Rahmen der ErschlieBungsplanung
erforderliche Abweichungen von +/- 10 cm sind zulassig.

Parkbuchten sind mit wasserdurchldssigem Belag (z. B. Pflaster mit Rasenfuge, Schotterrasen
etc.) herzustellen.

Die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend Plandarstellung
mit Zweckbestimmung ,,FuBweg” oder , 6ffentlicher Parkplatz zuldssig” festgesetzt.

Flachen fiir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

In der Planzeichnung (Teil A und B) ist eine Versorgungsflache mit der Zweckbestimmung
Trafostation und Nahwarmeversorgung festgesetzt.

Fur die Trafostation sind auf dieser Flache mindestens 35 m? zur Verfiigung zu stellen.
Flachen fiir die Wasserwirtschaft und Regelungen des Wasserabflusses
Das Baugebiet ist im Trennsystem zu entwassern.

Das DurchstoBen der Deckschichten iber dem Karstgestein ist nicht erlaubt.

Das Niederschlagswasser von offentlichen Verkehrsflachen ist iber StraReneinlaufe und
einen Niederschlagswasserkanal in das Regenriickhaltebecken der 6ffentlichen Griinflachen
mit mindestens 10 cm bewachsener Oberbodenzone einzuleiten.

Auf jedem Grundstiick ist jeweils ein Anschluss fiir Schmutz- und Niederschlagswasser zu
erstellen, der an die Entwdsserungsleitungen anzuschlieRen ist.

Grundstickseigentimer werden verpflichtet, das gesamte auf den befestigten und bebauten
Flachen anfallende Niederschlagswasser in Riickhalterdumen (Zisternen) zu sammeln und fir
die Brauchwassernutzung zu verwenden.

Flachenversiegelungen sind auf das unabdingbare MaR zu reduzieren.

Auf jedem Grundstiick oder Gber Gemeinschaftsanlagen ist fiir das Niederschlagswasser von
befestigten Flachen ein selbstdndig entleerender Rickhalteraum zu errichten.

Die zuléssige Einleitmenge fiir das Baugebiet in das Kanalsystem betragt 5 I/s.

Die in das Kanalsystem ablaufende Wassermenge des Baugebietes ist durch Einbau eines
Regenriickhaltebeckens mit einem Riickhaltevolumen von mindestens 185 m3 mit
Drosseleinrichtungen zu begrenzen.
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Offentliche Griinfliche

Die offentliche Griinflache ist aulRerhalb von Spielgerateflaichen und Wegen mit einer
krduterreichen Ansaatmischung zu begriinen und zu bepflanzen.

Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit oder
eines ErschlieBungstragers belastete Flachen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Tragers der Abwasserbeseitigung zu
belastende Flache ist der Planzeichnung (Teil A und B) zu entnehmen.

Eine Uberbauung der mit Leitungsrechten belegten Flachen ist nur mit Zustimmung des
jeweiligen Entsorgungstragers zulassig.

Garagen, Stellplatze und Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. Art.
81 BayBO)

Die ortlichen Bauvorschriften (Stellplatzrichtlinien) in der jeweils zum Zeitpunkt des
Bauantrags giiltigen Fassung sind zu beachten.

Garagen und Uberdachte Stellplatze sind nur innerhalb der dafiir vorgesehenen Flachen
zulassig.

Der Stauraum vor Garagen muss mindestens 5,0 m betragen und darf nicht eingefriedet
werden.

Fiir Garagen und Uberdachte Stellplatze wird ein begriintes Flachdach festgesetzt. Im Bereich
des WA3 sind auf den Garagen dariber hinaus Terrassen mit einer maximalen GréRRe von 30
m? zul3ssig.

Nicht Gberdachte Stellplatze, Zufahrten und Wege sind entweder wasserdurchlassig zu
gestalten (Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder offenporige Pflastersteine) oder so zu
befestigen, dass eine seitliche Versickerung liber die belebte Bodenzone gewahrleistet ist. Im
Zuge von BaumaBnahmen an bestehenden Stellplatzen, Zufahrten oder Wegen sind diese zu
entsiegeln. Die Entwdasserung dieser Flachen darf nicht auf 6ffentliche Flachen oder auf
Nachbargrundstiicke erfolgen.

Als unterer Bezugspunkt flir die Bemessung der abstandsrelevanten Wandhdhe gilt
abweichend von der BayBO die geplante Gelandeoberkante. Es gelten die Abstandsflachen
entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBO).

Baugestaltung

Fiir Doppelhduser gilt das gegenseitige Anpassungsgebot in Wand-, Sockel- und Firsthohen
sowie in Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung an das zuerst genehmigte Haus.

WA 3 (Kettenhauser)
Auf den an den Grundstiicksgrenzen errichteten Gebaudeseiten sind Offnungen jeglicher Art
unzuldssig.

Kettenhauser missen mit der westlichen Hauptgeb&dudeseite an der Baulinie errichtet
werden. Die Garagen/Nebengebdude muissen sich unmittelbar an die Hauptgeb&ude
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anschlieBen. Bei den Parzellen 15 bis 20 miissen die siidostlichen Garagen-
/Nebengebiudeseiten an der Grundstiicksgrenze (Baulinie) anschlieRen.

Uberdachungen sind auf den Flachdichern der Garagen unzulassig.

Die Wandhohe der Garagen richtet sich abweichend von der BayBO nach dem hergestellten
Geldnde und wird ohne Absturzsicherung (Hohe 1 m) auf maximal 3 m begrenzt. Von der
Absturzsicherung darf keine Gebdudewirkung ausgehen. Deshalb sind die
Absturzsicherungen transparent, das heift mit einem Offnungsanteil von >80 %
auszufiihren.

Ansonsten sind die Abstandsflachen nach der Bayerischen Bauordnung einzuhalten.

Fassadenoffnungen unmittelbar Giber dem Gelande:

Zum Schutz vor wild abflieBendem Hangwasser sind Offnungen der Fassade im
unmittelbaren Bereich des Gelandes, Kellerlichtschachte und Eingange wasserdicht
auszubilden oder durch 15 cm hohe Vorbauten/Anhebung so zu schitzen, dass kein
abflieRendes Oberflachenwasser eindringen kann.

Fassaden

Die Fassaden kénnen verputzt oder holzverschalt werden. Grelle Wandfarben sind nicht
zul3ssig. Sichtbarer Beton oder Sichtbeton darf nur in untergeordneten Teilbereichen (< 25 %
Fassadenflache) verwendet werden. Fassaden von Anbauten kdnnen auch in matten
Metallblechen ausgefiihrt werden.

Anbauten

Anbauten sind Gebadudeteile wie Balkone oder Wintergarten. Fir diese Bauteile wird eine
maximale Tiefe von 2,50 m und eine maximale Breite von 60 % der Wandseite des
Hauptbaukdrpers, an der der Anbau errichtet wird, festgesetzt.

Gestaltung der Dacher
Zulassig fur Hauptgebaude sind:

Sattelddcher mit einer Dachneigung von 38° - 44° beim Bautyp E + D
Sattelddcher mit einer Dachneigung von 20° - 24° bei den Bautypen E + | und E+lI

Die Dacheindeckung kann in kleinteiliger Eindeckung mit Ton- bzw. Betondachstein in Rot,
Rot-Braun, Grau erfolgen. Ferner ist beschichtetes Stehfalzblech in Aluminium oder Titanzink,
natur-, rotbraun bzw. graufarben zuldssig. Bei allen Dacheindeckungen sind auffallige
Sonderfarben oder lackdhnliche oder glanzende Beschichtungen unzulassig.

Dachiiberstande Hauptgebaude
Dachiiberstande sind an der Traufseite Satteldach auf maximal 50 cm und am Giebel auf max.
30 cm zu begrenzen. Dachrinnen zdhlen nicht zum Dachiiberstand.

Photovoltaikanlagen werden empfohlen.
Photovoltaikanlagen sind planparallel auszufiihren. Eine Volldeckung mit Solarpaneelen ist
zuldssig.

Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebaudeteile
und Nachbargrundstiicke tUbertragen werden kann. Von Brandwanden und von Wanden, die
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anstelle von Brandwanden zuldssig sind, miissen mindestens 1,25 m Abstand eingehalten
werden.

Dachaufbauten zulassig bei Bautyp E + D
Als Dachaufbauten sind Satteldachgauben mit max. 1,90 m? Ansichtsflache nur beim Bautyp

E + D zuldssig. Ebenso zuldssig sind Schleppgauben mit max. 1,30 m? Ansichtsfliche.

Satteldachgauben missen zum Dachrand mindestens einen Abstand von 2,50 m haben, der
lichte Abstand der Gauben untereinander muss mindestens 1,50 m betragen. Die Summe der
Breiten aller Gauben auf einer Dachseite diirfen 1/3 der Dachlénge nicht Giberschreiten.

Abgrabungen und Aufschittungen sind im Zusammenhang mit der ErschlieBung des
Plangebietes zuldssig. Auf den Baugrundstiicken diirfen Abgrabungen und Aufschiittungen
1,0 m nicht Uberschreiten. Die nach der Bayerischen Bauordnung erforderlichen
Absturzsicherungen sind zu beachten.

Stitzmauern sind auf 1,0 m Héhe zu begrenzen.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur am Ort der beworbenen Leistung als mit dem Gebaude fest
verbundene Werbeeinrichtungen zuldssig, wenn sie nicht verunstalten und eine gemeinsame
Flache von 1 m? nicht Gberschreiten. Leuchtreklamen sind unzulassig.

Fremd-Werbeanlagen (aullerhalb der beworbenen Leistung) sind unzulassig.
Griinordnung

Die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu begriinen und gartnerisch zu
unterhalten. Eine Befestigung dieser Flachen ist nur zur Herstellung von notwendigen
Zufahrten und Zugdngen sowie fiir Terrassen zuldssig. Auf die Festsetzung in Punkt 13 (5)
wird verwiesen.

Je angefangener 350 m? Grundstticksflache ist, unter Einhaltung der gesetzlichen
Grenzabstande, mindestens ein Laubbaum der 2. Wuchsordnung der Artenliste 2 zu pflanzen.

Der Abstand von Baumen zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen muss mindestens
2,50 m betragen.

Die Geholzpflanzungen und Einzelbdaume sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten.

Ausgefallene Baume sind in der nachsten Pflanzperiode nach zu pflanzen. Die
Bepflanzungsmalnahmen sind in der dem Beginn der Gebdudenutzung folgenden
Pflanzperiode durchzufihren. Der Aufwuchs ist zu unterstitzen (ggf. GieBen, Mulchen). Bei
der Pflanzung von Baumen muss, falls keine geeigneten SchutzmalRnahmen ergriffen werden,
ein seitlicher Abstand zu den unterirdischen Leitungen von 2,5 m eingehalten werden
(maBgebend sind der horizontale Abstand zwischen Stamm und AuRenhaut der Leitung).

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.
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Beim Erdaushub ist der wertvolle Mutterboden seitlich zu lagern und abschlieBend wieder als
oberste Schicht einzubauen bzw. einer geeigneten Verwendung zuzufihren (Rekultivierung,
Bodenverbesserung in der heimischen Landwirtschaft) (§ 202 BauGB).

Bereits bei der Planung ist fiir einen moglichst geringen Bodeneingriff zu sorgen, um gemal
der abfallrechtlichen Zielhierarchie (§6 KrWG) Bodenaushub zunéchst zu vermeiden bzw.
wiederzuverwerten. Flr Gberschissiges Aushubmaterial und den jeweiligen Verwertungs-
bzw. Entsorgungsweg sind die rechtlichen und technischen Anforderungen (§ 12 BBodSchV,
Leitfaden zu Verfillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, LAGA M 20 Stand 1997
sowie DepV) maRgeblich und die Annahmekriterien eines Abnehmers zu bericksichtigen.
Hier empfiehlt sich eine frithzeitige Einbeziehung in die Planung und entsprechende

VorerkundungsmaBnahmen.

Zur Schonung unserer Ressourcen sind zur Befestigung des Untergrunds (z. B. Schottertrag-
schicht, Stellplatze und Wege) vorrangig Recycling-Baustoffe (RC-Baustoffe) zu verwenden.

Hierbei ist zwingend der RC-Leitfaden zu beachten.

Sonstiges

Die zur Herstellung des StraRenkorpers erforderlichen Geldandeverdnderungen sind von den

Anliegern zu dulden.

Die Anwohner der Parzelle 1 miissen ihre Abfallbehalter, Sperrmiill, Altreifen usw. zur

Entleerung oder Abholung an einer geeigneten Stelle im Einmindungsbereich bereitstellen.

Pflanzlisten

Artenliste 1 - Biume 1 Wuchsordnung

(2)

(Mindestqualitat Stammumfang 18/20 cm als Hochstamm)

Acer platanoides - Spitzahorn, in Sorten
Tilia cordata in Sorten - Winter-Linde, in Sorten
Juglans regia - Walnuss

Artenliste 2 - Baume 2. Wuchsordnung

(Mindestqualitat Stammumfang 16/18 cm als Hochstamm)

Acer campestre - Feld-Ahorn

Crataegus monogyna - Eingriffeliger WeilRdorn
Carpinus betulus - Hainbuche, in Sorten
Craetaegus laevigata und - Weilldorn

lavallei in Sorten

Fraxinus ornus - Blumenesche

Prunus mahaleb - Steinweichsel

Prunus padus - Trauben-Kirsche, in Sorten
Prunus in arten - Zierkirsche

Salix caprea - Salweide

Sorbus aucuparia*® - Vogelbeere*

Sorbus aria - Mehlbeere

Obstbdaume in Arten und Sorten als Halbstamme
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Artenliste 3 - Strducher und Kleinbdume:

(4)

(Mindestqualitdt mind. 2x verpflanzt, mind. 60/100 cm Hohe)

Acer campestre
Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana

Crataegus monogyna/laevigata

Euonymus europaeus*
Ligustrum vulgare*
Lonicera nigra*
Prunus spinosa agg.
Rhamnus cathartica*
Rosa canina

Salix caprea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Viburnum lantana*
Viburnum opulus*

- Feldahorn

- Berberitze

- Hainbuche

- Roter Hartriegel

- Haselnuss

- WeiRdorn

- Pfaffenhiitchen*

- Liguster*

- Heckenkirsche*

- Artengruppe Schlehe

- Kreuzdorn*

- Hundsrose, weitere Wildrosen
- Salweide

- Schwarzer Holunder

- Eberesche (Vogelbeere)

- Wolliger Schneeball*

- Gewohnlicher Schneeball*

Artenliste 4 - geschnittene Hecken

Cornus mas
Carpinus betulus
Ligustrum vulgare*

- Kornelkirsche
- Hainbuche
- Liguster*

Artenliste 5 - extensive Dachbegriinung

Stauden und Graser
Achillea tomentosa aurea
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Dianthus plumarius
Hieracium picsella
Koeleria glauca
Petrorhagia saxifraga
Saponaria ocymoides
Saxifraga paniculata
Sempervivum in Arten
Thymus serpyllum
Sedum Sprossen:

Sedum album

Sedum floriferum

Sedum hybridum

Sedum sexangulare

Sedum spurium

* Giftpflanzen gem. GUV 202-023

- Gelbe Polstergarbe
- Kartausernelke
- Heidenelke

- Federnelke
- Kleines Habichtskraut
- Schillergras
- Felsnelke
- Polsterseifenkraut
- Trauben-Steinbrech
- Dachwurz
- Sandthymian

- WeiBer Mauerpfeffer
- Fetthenne

- Mongolensedum

- Milder Mauerpfeffer
- Teppichsedum

Weitere Arten kdnnen von der Naturschutzbehérde am Landratsamt zugelassen werden.
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E Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

1. Ortliche Bauvorschriften

Die ortlichen Bauvorschriften sind in allen Punkten einzuhalten, die durch diesen Bebauungsplan
nicht geregelt sind.

2. ErschlieBung

Die als 6ffentliche Verkehrsflache festgesetzte Flache beinhaltet neben den Fahrbahnen auch
Seitenflachen oder innerhalb liegendes Verkehrsgrin. Die genaue Einteilung der Verkehrsflache
erfolgt im Rahmen der ErschlieBungsplanung.

3. Altlasten und Bodenschutz

Altlasten

Laut Altlastenkataster liegen keine Altlastenverdachtsflachen im Planungsgebiet vor. Sollten bei den
Bodenarbeiten organoleptische Auffilligkeiten erkannt werden, ist das weitere Vorgehen umgehend
mit dem Landratsamt Regensburg und dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg abzuklaren.

Sollten bei der Durchfiihrung von BaumalRnahmen dennoch Verdachtsflachen oder Auffalligkeiten
beziiglich Bodenverunreinigungen auftreten, sind die Bauarbeiten umgehend einzustellen und das
zustandige Landratsamt sowie Wasserwirtschaftsamt zu informieren, um ggf. das weitere Vorgehen
abzustimmen.

Aufschiittungen/Verfillungen

Fiir notwendige VerfillungsmalRnahmen und Gelandemodellierungen soll vorrangig der ortlich
anfallende Abraum verwendet werden. Ansonsten ist ausschlieBlich unbelastetes Bodenmaterial (Z0
und keine Recyclingbaustoffe) zu verwenden. Zertifizierte Recyclingbaustoffe diirfen gemaR des ,,RC-
Leitfadens” in technischen Bauwerken verwendet werden. Als Technische Bauwerke im Sinne dieses
Leitfadens sind Bauweisen zu verstehen, die die Herstellung einer technischen Funktion in, auf oder
auBerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht haben (z.B. Arbeitsraumhinterfillungen,
BaustralRen, Lirmschutzwalle, Parkplatzunterbau, mechanische Bodenverbesserung).

Vorsorgender Bodenschutz
Auf die jeweiligen Publikationen des Landesamtes fir Umwelt zum vorsorgenden Bodenschutz wird
hingewiesen.

4, AuBenbeleuchtung

Bei den AuRenbeleuchtungen sollten nur insektenunschadliche Beleuchtungssysteme verwendet
werden.

5. Bauantrage

In den Bauantragen ist der Hohennachweis zu fithren, das natiirliche und das hergestellte Gelande
stets genau darzustellen.

Aufschittungen und Abgrabungen sind auf das unbedingt notwendige Mal zu beschranken.
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6. Brandschutz

Die offentlichen Verkehrsflachen sind nach den giiltigen Vorschriften zum Zeitpunkt des Baues zu
errichten und miissen ganzjahrlich fiir Feuerwehrfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 16 t
befahrbar sein. Im Winter sind die StraBen von Schnee und Eis freizuhalten.

Der Einsatz von Rauchmeldern in den Gebauden kann frihzeitig Brandentstehung melden und in
erheblicher Weise kostengtinstig dazu beitragen, Gebdaudebestand zu schiitzen und Leben zu retten.
Es wird empfohlen, gemaR den gesetzlichen Bestimmungen die Gebdude mit Brand- und
Rauchmeldern auszustatten.

Sofern Photovoltaikanlagen auf Dachern installiert werden, wird darauf hingewiesen, die Zuleitungen
zwischen den PV-Elementen und dem Wechselrichter in einem F 90-Kanal zu verlegen. Ebenso ist es
sinnvoll, die Anlagen nicht flichendeckend von Ortgang zu Ortgang zu installieren, sondern in der
Mitte einen freien Streiter zur Brandbekampfung zu erméglichen.

Der Grundschutz an Loschwasser durch das Hydrantennetz liegt nach dem Merkblatt Nr. 1 .8-5 vom
08.2000 das Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft und nach den technischen Regeln des
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Arbeitsblatter W 331, W 400 und W
405 bei 1.600 | min.

Hydranten sollten in einem Abstand von max. 150 m zueinander errichtet werden. Hydranten-
standorte sollten eine maximale Entfernung von 75 m zu den Strallenfronten von Gebduden
aufweisen. Der Hydrantenplan ist mit der 6rtlichen Feuerwehr abzustimmen. Die Anordnung der
Hydranten hat so zu erfolgen, dass diese von parkenden Autos nicht verstellt werden kdnnen. Im
Winter missen diese von Schnee und Eis frei sein.

7. Denkmalschutz

Entsprechend BayernAtlas liegen innerhalb der Planungsflache keine Boden- oder Baudenkmaler vor.

Sollten dennoch Auffélligkeiten oder eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler aufgefunden
werden, wird auf die Meldepflicht an das Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege oder die Untere
Denkmalschutzbehérde gemaR Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG hingewiesen.

8. Wasserhaushalt

Aufgrund der Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zufolge Versickerungen von
gesammeltem Niederschlagswasser nur sehr schwer bis nicht moglich. Eine Fachplanung fiir die
konkrete Umsetzung der Niederschlagswasserentsorgung sollte rechtzeitig erfolgen.

Auf die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik bezliglich Entwdsserungsanlagen
flir Gebaude und Grundstiicke bei der Erstellung der Grundstlicksentwasserungsanlagen,
insbesondere in Bezug auf Rickstausicherung, wird ausdricklich verwiesen.

Die Bestimmungen der Entwasserungssatzung des Marktes Beratzhausen sind einzuhalten.

Die Nutzung von Regenwasserspeichern fiir Hauswasser (z.B. Toilettenspillung oder zur
Gartenbewadsserung) wird mit Blick auf den Klimawandel dringend empfohlen. Hierbei ist die
Trinkwasserverordnung einzuhalten. Die Vorgaben wie strikte Trennung der beiden Leitungssysteme
(offentliches Netz und Grauwassernetz), unterschiedliche Kennzeichnung der beiden
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Leitungssysteme, Schilder , Kein Trinkwasser” an Zapfhahnen die von Brauchwasser gespeist sind,
missen auf jeden Fall erfillt sein.

Da die StraRenverkehrsflache die Anwendbarkeit der NWFreiV Uberschreitet, ist ein
Wasserrechtsverfahren durchzufiihren.

Zur Sicherstellung der Funktionsfahigkeit des Regenriickhaltebeckens ist die Anlage regelmaRig zu
pflegen.

9. Immissionsschutz

Laut Uberschlagiger Berechnung zu den Potentialflaichen im Flachennutzungsplan von GEO.VER.S.UM
vom Dezember 2021 werden keine Beeintrachtigungen der geplanten WA-Flachen erwartet.

10. Schutz vorhandener Griinstrukturen

Die an das Baugebiet angrenzenden Geholzstrukturen sind wahrend der BaumaRRnahmen fachgerecht
zu schiitzen.

Sollten Gehdlzrodungen stattfinden, so haben diese ausschlieRlich in der Zeit von Anfang Oktober bis
Ende Februar eines jeden Jahres zu erfolgen.

Die gesetzlichen Vorgaben aus § 39 BNatSchgG, Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen
sind zu bericksichtigen.

Folgendes Regelwerk werden den SchutzmaRnahmen zugrunde gelegt:

a) DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz von Bdumen, Pflanzbestanden
und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen

11. Nahwidrmeversorgung

Im Bereich der offentlichen Griinfliche wird ein unterirdischer Eisspeicher mit ca. 10 m Durchmesser
im Rahmen der Nahwarmeversorgung untergebracht. Der Eisspeicher liegt 50 cm unter der
Oberflache und kann auch mit Spielgeraten liberbaut werden.
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1. Aufstellung

Zur Ordnung der stadtebaulichen Entwicklung und zur angemessenen Versorgung mit
Wohnbaugrundstiicken hat der Marktgemeinderat in der Sitzung vom 20.05.2021 die Aufstellung des

Ill

qualifizierten Bebauungsplans ,Reitkoppel” mit integriertem Grinordnungsplan beschlossen.

Im Rahmen der formlichen Beteiligung wurde festgestellt, dass fiir einen Grof3teil der Flache

|ll III

»Reitkoppel“ bereits Planungen (Bebauungsplan ,Zehentberg”, ,Zehentberg II“ und ,,Zehentberg II

Ill

existieren. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Zehentberg IlI“ (iberschneidet sich im Bereich
des Flurstiicks Nr. 882/36 mit dem Bebauungsplan ,Reitkoppel”. Daher wurde im Rahmen der
Marktgemeinderatssitzung vom 31.01.2023 beschlossen, fiir diesen Bereich den Bebauungsplan

|ll

,Zehentberg Il zu dndern. Durch die Anderung fiir den Teilbereich des Bebauungsplans ,Zehentberg
I11“ werden alle zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und Hinweise des
Ausgangsbebauungsplans ,Zehentberg I11“ (in Kraft getreten am 03.03. 1989) aufgehoben und durch

Ill

Regelungen des Bebauungsplans , Reitkoppel” ersetzt.

Da nicht nachgewiesen werden kann, dass die bestehende Bebauungsplanung fiir den sonstigen

Ill

Bereich ,Reitkoppel” tatsachlich in Kraft getreten ist, wurde beschlossen, die bisherige

Bebauungsplanung fir den Bereich Reitkoppel als nicht in Kraft getreten zu betrachten und den
Bebauungsplanaufstellung mit der Bezeichnung ,Reitkoppel” weiterzufiihren.

2. FlachengroRen

2.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans beinhaltet folgende Flachen der Gemarkung
Beratzhausen: 882/36, 883/3 und 883/8 (Teilflache).

Der Geltungsbereich umfasst eine Fldche von 19.554 m? bzw. 2 ha und enthilt folgende bauliche und

sonstige Nutzungen:

Nutzungsarten Fliche in m?

Allgemeines Wohngebiet 14.326
Offentliche Verkehrsfliachen 2.398
Offentliche Griinfliche 2.620
Versorgung 210
Summe Geltungsbereich 19.554

Das Gebiet wird durch folgende Flurnummern der Gemarkung Beratzhausen umgrenzt:

Im Nord-Osten: 880/2,880/3, 880/4, 880/5, 880/109, 880/6, 880/7, 880/8,
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im Stid-Osten: 882/21, 882/22, 882/23, 882/39, 882/31, 882/37, 882/30,

im Stid-Westen: 894/16, 894/15, 883/6, 883/5, 883/4, 895/2, 895/6

im Nord-Westen: 883/8 (Teilflache)

2.2. Parzellen und liberbaubare Grundstiicksflache

Die Zusammenstellung der vorgeschlagenen ParzellengroBen der einzelnen Teilgebiete WA 1 bis WA
4 und die sich unter Beriicksichtigung der jeweiligen GRZ von max. 0,35 bzw. max. 0,4 ergebenden

Uberbaubaren Grundstiicksflachen ergibt folgende Ergebnisse:

Vorgeschlagene Uberbauﬂbare ) Uberbaunbare )
Parzellen- o - Grundsticksflache | Grundstiicksflache
ParzellengroRe in
nummer m2 entsprechend entsprechend
GRZ 0,35 in m? GRZ 0,4 in m?
1 558 195,3
2 558 195,3
3 558 195,3
4 557 194,95
5 558 195,3
6 603 211,05
7 588 205,8
8 625 218,75
9 592 207,2
10 579 202,65
11 619 216,65
12 713 249,55
13 517 180,95
14 394 157,6
15 350 140
16 415 166
17 361 144,4
18 399 159,6
19 452 180,8
20 553 221,2
21 350 140
22 363 145,2
23 578 202,3
24 471 188,4
25 402 160,8
26 423 148,05
27 588 205,8
28 602 210,7
Gesamtsumme: 14.326 3.435,6 1.804
Summe lberbaubare Grundstiicksflache 5.239,6
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3. Verfahrenswahl

Der Bebauungsplan wird nach Beschluss der Marktgemeinderats vom 23.06.2022 im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Mit dem
Bebauungsplan wird die Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Reitkoppelflaichen ermoglicht. Das
beschleunigte Verfahren ist moglich, da die Grundflache im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO weniger
als 20 000 m? betréagt und das Vorhaben keine Pflicht zur Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung oder nach
Landesrecht begriindet.

Erhebliche Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwagung zu berticksichtigen
waren, sind nicht zu erwarten. Die Planung begriindet keine Zulassigkeit von Vorhaben im Sinne von
Nr. 18.8 der Anlage 1 Liste ,,UVP-pflichtige Vorhaben UVPG (Gesetz iber die Umweltvertraglichkeits-
prifung).

Das Grundstlick wird an drei Seiten von bestehender Wohnbebauung umschlossen. Die vierte Seite
wird von einem Geholzstreifen gesdumt, sodass insgesamt der Eindruck einer Baullicke oder einer
Geschlossenheit und Zusammengehorigkeit entsteht. Sowohl die StraRenanschliisse im Stidwesten,
im Stidosten und der FuBweganschluss im Nordosten bereiten das geplante Baugebiet vor.

Im beschleunigten Verfahren kann auf eine friihzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1und § 4 Abs 1
BauGB verzichtet werden. Auf die Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4, auf den Umweltbericht und auf
die zusammenfassende Erklarung kann ebenfalls verzichtet werden.

4. Ubergeordnete Planungen

GemaR § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
anzupassen.

4.1 Landesentwicklungsprogramm

Nach Landesentwicklungsprogramm ist das Gemeindegebiet als Raum mit besonderem
Handlungsbedarf eingestuft.

Siedlungsentwicklung:

. In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu
erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume sind weiter zu entwickeln (Z).

. Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen,
insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten ((Z) 1.2.1).

. Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter
besonderer Bericksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet
werden ((G) 3.1).

. Flachensparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen unter Beriicksichtigung der
ortsspezifischen Gegebenheiten sollen angewendet werden ((G) 3.1).
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. In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung moglichst

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht
zur Verfligung stehen ((Z) 3.2).

. Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige
Siedlungsstruktur soll vermieden werden ((G) 3.3).

. Neue Siedlungsflachen sind moglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen [...] ((Z) 3.3).

Das geplante Baugebiet fordert die Innenentwicklung und erfiillt durch seine Lage im Innenbereich
die Forderungen des Landesentwicklungsprogramms und wirkt einer Zersiedelung der Landschaft
entgegen.

4.2 Regionalplan

Die Marktgemeinde Beratzhausen liegt in der Region Regensburg (11) und ist im Regionalplan als
Grundzentrum im allgemeinen landlichen Raum eingestuft.

Das Gebiet liegt auBerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets an der Schwarzen Laber.
Vorgaben aus der Regionalplanung:

1l Siedlungswesen

1 Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur in der Region soll unter Wahrung ihrer Vielfalt und Gliederung
weiterentwickelt werden. Die Siedlungstatigkeit soll in allen Gemeinden in Ubereinstimmung mit
deren GrolRe, Struktur, Ausstattung und Funktion erfolgen und grundsatzlich eine organische
Entwicklung ermoglichen.”

»3 Wohnungswesen und gewerbliches Siedlungswesen

3.1 In allen Teilrdumen der Region, (...) sollen fiir Wohnungsbau geeignete Flachen in
ausreichendem Umfang bereitgestellt werden. (...)“

Das geplante Baugebiet entwickelt Innenbereichsflachen in Ubereinstimmung mit der GréRe und
Struktur des Umfeldes und entspricht einer organischen Entwicklung.

5. Ausgangssituation
5.1 Lageim Raum

Die Entwicklungsflache liegt im Innenbereich von Beratzhausen. Das Baugebiet wird durch die
Thiiringer Strafle und die Argula-von-Stauff-Stralle erschlossen.



Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan und Teildnderung des Bebauungsplans ,Zehentberg 111
»Reitkoppel” Fassung vom 27.04.2023

Begriindung Seite 7 von 17

"Beratzhausen O

Quelle: LfU

Die landschaftlich attraktive Lage verbunden mit der Anbindung an das tberortliche Schienen- und
StraRennetz machen Beratzhausen zu einem beliebten Wohnstandort.

5.2 Beschaffenheit

Das Gelande des Baugebiets fallt von Nordosten nach Sidwesten mit einer durchschnittlichen
Neigung von ca. 2,5 % ab.

Baugrundverhaltnisse:

Ein Geotechnischer Bericht der IMH Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen und Geotechnik mbH ist als
Anlage zur Begriindung beigefligt und wird hier in Ausziigen wiedergegeben:

Die Eindringtiefen der Felderkundungen lagen nach Gutachten bei 3,10 m (458,85 m NHN) bis 2,70 m
(462,13 m NHN).

Schichtenfolge

»Nach den geologischen Karten Bayern ist im Untersuchungsgebiet mit massigem Riffdolomitstein
und ebenflachigem Dolomitstein mit Fugenabstdanden grofRer 2 m (,,Frankendolomit”) zu rechnen. Im
Hangenden sind die unterschiedlich machtigen Verwitterungs- und Hangschuttdeckschichten sowie
oberflichig anstehende bindige Uberlagerungen zu erwarten.

Der Grundwasserstand des Malms (Kluft-/ Karstgrundwasserleiter) kann nach der hydrogeologischen
Karte von Bayern bei ca. 415 m (. NN abgeschatzt werden. Es ist mit unterschiedlich stark laufenden
Kluft- und Schichtwassern in durchlassigen Bereichen zu rechnen.”

Wasserverhéltnisse

,Mit der durchgefiihrten Erkundung wurde kein Grund-/ Schichtenwasser angetroffen. Jahreszeitlich
bedingt ist mit unterschiedlich stark laufenden Schichtwasserhorizonten, ggf. auch quellartig, zu
rechnen.”

Versickerungsmaoglichkeit
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,Aufgrund der vorliegenden Baugrundverhaltnisse in Verbindung mit dem Geldndeverlauf (Hanglage)
wird von einer Versickerung abgeraten. Eine Beeinflussung Dritter durch eine Versickerung kann
nicht ausgeschlossen werden.”

Abfalltechnische Untersuchung

,Die Bodenmischproben kénnen nach Leitfaden zur Verfiillung von Gruben, Briichen und Tagebauen
als Z-Material (SCH 1 —E 2) bzw. Z1.1-Material (SCH 3 — E 1) eingestuft werden.”

5.3 Altlasten

Altlasten sind im Baugebiet nicht bekannt. Sollten jedoch bei Aushubarbeiten organoleptische
Storungen auftreten (z. B. Geruch, Optik, Konsistenz) sind umgehend das Landratsamt Regensburg und
das Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu informieren.

5.4 Flachennutzungsplan

Das geplante Baugebiet ist im noch giiltigen Flachennutzungsplan des Marktes Beratzhausen aus
dem Jahr 1984 als Allgemeines Wohngebiet WA und teilweise als WA mit ,,nachrangiger Baustufe”
ausgewiesen. Im derzeit laufenden Verfahren zur Flachennutzungsplanfortschreibung wurde die
Flachennutzung mit Wohnbauflachen (W) nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 angegeben. Der Stand des
Verfahrens ist bereits fortgeschritten, die Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB hat bereits
stattgefunden. Es wurden im Verfahren keine Einwande gegen das Baugebiet vorgebracht.

Auszug aus dem noch giiltigen Flachennutzungsplan von 1984

5.5 Denkmalschutz

GemaR Online-Datenbank des LfU liegen innerhalb des Geltungsbereichs selbst keine Boden-oder
Baudenkmaler vor.
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Beim Auffinden von Bodendenkmalern ist das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege bzw. das
Landratsamt Regensburg zu beteiligen. Auf den Sachverhalt des Art. 7.1 Denkmalschutzgesetz sowie
auf Art. 8.1 und 8.2 Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.

5.6 Alternativen

Im Vorfeld zum Bauleitplanverfahren wurden alternative stadtebauliche Entwiirfe geprift, die sich im
Wesentlichen durch die ParzellengrofRen und der baulichen Nutzung (nur Einzelhduser) unterschieden.
Bei dem hier vorliegenden Konzept wurde die Variante mit der starkeren Verdichtung und der
Mischung von Teilgebieten mit unterschiedlichen Bauweisen gewahlt.

5.7 Bedarf an Wohnbauflachen

Die Umlandgemeinden um den Verdichtungsraum Regensburg sind in den letzten Jahren einem
zunehmenden Baudruck ausgesetzt. Die stark gestiegenen Baulandpreise sogar in kleinen
Nachbargemeinden von Regensburg drangen die Bauwilligen in weiter entfernte fiir sie noch
bezahlbare Gebiete.

Der Bedarf an Wohnbauflachen ist in der Begriindung zur derzeit in Aufstellung befindlichen
Flachennutzungsplanfortschreibung (Entwurf vom 29.07.2021) umfangreich dargelegt. Die
Begriindung des Bedarfs an Wohnbaufldachen basiert dort weniger auf den Erhebungen des
bayerischen Landesamts flr Statistik, da die bauliche Entwicklung aufgrund des fehlenden Angebots
an Wohnbauland erschwert war. Der Bedarf wird eher mit der Durchschnittsprognose fiir den
Landkreis und den tatsachlich steigenden Einwohnerzahlen und der Haushaltsstrukturveranderung
begriindet. Sowohl die Bevélkerungsentwicklung des Landkreises Regensburg insgesamt als auch die
hohe Anzahl von konkreten Nachfragen nach Wohnbauland bei der Gemeindeverwaltung belegen
den Bedarf fiir die Gemeinde und die Region Regensburg. Im Entwurf zur Flachennutzungsplanfort-
schreibung wird zusammenfassend fiir die Marktgemeinde bis 2036 ein Wohnbauflachenbedarf fur
die Gesamtgemeinde von 20 (14 ha aus Bevolkerungsentwicklung, + 8 ha aus Haushaltsstruktur-
veranderungen, davon abgezogen 2 ha aus Nutzung von Baullicken) errechnet, wobei ein
Schwerpunkt des Wohnbauflachenpotentials flir den Hauptort Beratzhausen vorgesehen ist.

Auch wenn in der festgestellten Flichennutzungsplanfassung nach Uberarbeitung der Planung
aufgrund von Einwendungen ein geringerer Bedarf errechnet wird, ist der Bedarf an
Wohnbauflachen, den der Bebauungsplan ,Reitkoppel” mit 2 ha abdeckt, auf alle Fille gegeben.

Daten des statistischen Landesamts:

Bevoélkerung:

Bevolkerung/Einwohnerzahl am 31.12.2012: 5.359
Bevolkerung/Einwohnerzahl am 31.12.2019: 5.560

Eine Zunahme von 201 Einwohnern im Zeitraum von 7 Jahren ergibt eine Zunahme von 3,75 % in

diesem Zeitraum.

Wohnungen:
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebauden 2019: 2526
Belegungsdichte 2019 (Einwohner/Wohnung) 2,201
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Weitere Prognosegrundlage

Die aktuelle Einwohnerzahl am 30.06.2022 betragt 5.691 Einwohner, das ergibt gegenuber 2012 eine
Zunahme von 6,19 %. Die Regionalisierte Bevolkerungsvorausberechnung des Bayerischen
Landesamts fiir Statistik vom Januar 2022 fiir den Landkreis Regensburg ergibt ein Plus von 5,3 % von
2020 bis 2040. Bei linearer Betrachtung errechnet sich eine jahrliche Bevolkerungszunahme von ca. 2,6

% fir den Landkreis Regensburg.

Als Prognosezeitraum fur den Bebauungsplan ,Reitkoppel“ werden 17 Jahre (ab 2019) angenommen.
Geht man davon aus, dass sich die jahrliche Zunahme in der Gemeinde Beratzhausen klnftig etwas
reduziert, aber entsprechend der Entwicklung im Landkreis nicht stagniert, kann ein jahrlicher
Mindestwert von 0,3 % Bevolkerungszunahme angesetzt werden. Daraus ergibt sich eine Zunahme

von 283 Einwohnern im Prognosezeitraum.

Prognose fiir das Jahr 2036:

Ab-/Zunahme der Einwohner: 283
Bedarf an Wohnungen bei gleichbleibender Belegungsdichte 129
Bedarf an Wohnbauflachen (34 E/ha): 8,3 ha

Mit der Ausweisung von 2 ha Wohnbauland im Hauptort Beratzhausen wird dem errechneten
Entwicklungsbedarf von 8,3 ha Rechnung getragen. Die Ausweisung von Wohnbauflachen wirkt einer

Uberalterung der Bevélkerung entgegen.
6. Ziele und Konzeption der Planung

Mit dem Bebauungsplan ,Reitkoppel” ordnet der Markt Beratzhausen die stadtebauliche
Entwicklung auf dem ehemaligen Reitkoppelgelande im Innenbereich von Beratzhausen. Durch das
Baugebiet wird auf einer bereits 1984 geplante Entwicklungsflache Baurecht geschaffen.

Insgesamt 28 Parzellen werden in vier verschiedenen Teilgebieten ausgewiesen. Eine Durchmischung
verschiedener Konzepte und eine Erganzung der bisher im Umfeld vorhandenen Bauweise
(Einzelhduser mit 2 Vollgeschossen) durch bauliche Verdichtung mittels Kettenhausern entspricht
den Gbergeordneten Planungsvorgaben.

Der Anschluss an das bestehende StralRennetz ist bereits durch die angrenzenden Baugebiete und
ErschlieBungsstraRen vorbereitet.

Die vorgeschlagenen ParzellengroBen mit durchschnittlich ca. 500 m? FlichengroRe sind damit
deutlich kleiner als die angrenzenden vorhandenen Flurstiicke mit durchschnittlich ca. 700 m2.

Die Planungen zur Griinordnung binden das Wohngebiet in die Landschaft ein, gliedern das
Baugebiet im Anschluss an den Bestand und schaffen Gemeinschaftsflachen mit Spielmdglichkeiten
sowie einen geeigneten Standort fiir ein Regenriickhaltebecken.



Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan und Teildnderung des Bebauungsplans ,Zehentberg 111
»Reitkoppel” Fassung vom 27.04.2023

Begriindung Seite 11 von 17

6.1 Art und MaB der baulichen Nutzung und Bauweise
Das Baugebiet gliedert sich in 4 Teilgebiete.

WA 1: Im Anschluss an die bestehende Einzelhausbebauung erfolgen Parzellen mit Einzelhdusern
entsprechend der vorhandenen Bebauung mit Bautyp E+D und E+1.

WA 2: Als MaRnahme zur Erreichung einer starkeren Verdichtung werden im WA 2 nur Doppelhduser
festgesetzt.

WA 3: Ebenfalls als MaBnahme zu flachensparenden Bauen dient die Festsetzung einer
Kettenhausbebauung. Neben der Verdichtung ist die geschlossene, klar vorgegebene
Baukorperabfolge mit Festsetzung von Baulinien und der Firstrichtung eine weitere stadtebauliche
Absicht zur Erreichung eines einheitlichen und ansprechenden StralRenbilds. Zur Vermeidung von
Flachenversiegelung und aufgrund der engen Baugrenzen werden hier auf Garagendachern
Terrassen ermoglicht.

WA 4: Auf dem grofRten Grundstiick des Baugebiets ist ein Einzelhaus mit drei Geschossen zulassig,
das als Mehrfamilienhaus genutzt werden kann. Um die Auswirkungen auf das nordlich angrenzende
Grundstiick zu minimieren, wurde die Baugrenze im Nordwesten eingerickt.

Die Vorgaben firr die Dachgestaltung fiir Hauptgebaude entsprechen dem Charakter der Umgebung.
Die empfohlenen Flachdacher fiir Garagen sollen den Niederschlagswasserabfluss verzogern. Eine
Begriinung der Flachdachgaragen unterstiitzt dieses Ziel und wird daher ebenfalls empfohlen.

Die Grundflachenzahl (GRZ 0,35) ist einerseits ausreichend fiir die Nutzung der Bauflachen und
verhindert andererseits eine zu starke Versiegelung. Lediglich im WA 2 wird die Grundflachenzahl auf
0,4 erhoht, da sich bei der Bebauung mit Doppelhadusern kleinere Grundstiicke ergeben.

6.2 Hohenlage der Gebdude

Die maximale Hohenlage der Gebaude orientiert sich am bestehenden Gelandeverlauf. Aus
ortsraumlichen Gesichtspunkten sollen die Gebaude in der Hohe begrenzt werden, gleichzeitig
erfordert die Hangsituation eine gewisse Mindesthohe der ROK EG, um eindringendes Hangwasser zu

vermeiden.

Die maximale Hohe der ROK EG wird in Bezug zur Hohe der Einfassung der hergestellten

angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache angegeben.

Da bei den Parzellen 1 bis 8 die Hauptgebaude gegeniber der ErschlieRungsstraRe weit hoher liegen
und das Gelande bei den im Nordwesten anschlieBenden Parzellen héher liegt, wird fir diese
Parzellen zum Schutz vor eindringendem Hangwasser die zuldssige ROK EG auf maximal 1,1 m Gber

der hergestellten Hohe der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache festgesetzt.

6.2 Dachform Garagen

In Bezug auf die Ausfihrung der Dacher von Garagen und (iberdachten Stellplatzen wird ein
begriintes Flachdach vorgeschrieben. Diese Festsetzung ergdnzt die MalRnahmen zur Rickhaltung
von Niederschlagswasser. Im Bereich WA3 sind auf den Garagen auch Terrassen zuldssig, da die
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Grundstiicke in diesem Bereich iberwiegend kleiner und die Baugrenzen enger gezogen sich sind als
im Ubrigen Baugebiet. Die Absturzsicherungen auf den Garagen des WA3 (Kettenhauser) sind
transparent auszufiihren, da sonst die Beriicksichtigung von Abstandsflachen zu priifen ware.

6.3 Immissionsschutz

Von Seiten des Immissionsschutzes sind keine Vorgaben erforderlich, da das Baugebiet von
Allgemeinen Wohngebieten umgeben ist und das Reitgelande nicht mehr als solches genutzt wird.

6.4 Verkehrsflachen

Die StralRenplanung orientiert sich an den Empfehlungen der Richtlinie fiir die Anlage von
StadtstraBen 2006 (RASt06).

Im Rahmen der ErschlieBungsplanung wird die konkrete Ausgestaltung der Verkehrsflachen
festgelegt. Die in der Planzeichnung dargestellte 6ffentliche Verkehrsflache beinhaltet auch
Seitenflachen, Mehrzweckflachen und kleine Anteile von Verkehrsgriinflachen. Es handelt sich nicht

nur um Fahrbahnen.

Das kurze Stiick zu Fortfliihrung des Gehwegs Thiiringer Strale wurde in der Planzeichnung mit 1,50
m Breite dargestellt, da der vorhandene Gehweg auch in dieser Breite ausgebaut ist. Eine Anderung
der Breite ist im Rahmen der ErschlieBungsplanung aber moglich, da die Trennlinie Gehweg/StralRe

nicht festgesetzt ist.

Die Aspekte zur barrierefreien Ausfiihrung von Flachen fiir FuRganger werden im Rahmen der

ErschlieBungsplanung zu beriicksichtigen sein.

Die Festsetzungen zur Hohenlage beinhalten eine Variationsbreite von +/- 10 cm. Diese
Variationsbreite ist erforderlich, da sich im Rahmen der Ausfiihrungsplanung noch Anderungen
ergeben kénnen. Eine negative Auswirkung auf das stadtebauliche Konzept oder sonstige Belange

wird durch die Festlegung der Variationsbreite nicht erwartet.

6.5 Abwasser und Niederschlagswasser

Rechtliche Vorgaben

Gem. § 56 WHG und Art. 34 BayWaG sind in Bayern die Gemeinden fiir die Abwasserbeseiti-gung
verantwortlich.

Gem. Art. 41 Abs. 1 BayBO muss die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschlielRlich des
Fakalschlamms innerhalb und aulRerhalb des Grundstiicks gesichert sein.

Von bebauten oder befestigten Flachen gesammeltes Niederschlagswasser ist durch § 54 Abs. 1 Nr. 2
WHG als Abwasser definiert.

Gem. § 37 WHG darf Niederschlagswasser nicht in Nachbargrundstiicke abflieRen. Eine geordnete
Abwasserbeseitigung ist daher erforderlich.
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Gem. § 55 Abs. 1 WHG ist Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeintrachtigt wird. Dies ist durch die Planung sichergestellt. Das anfallende Abwasser flieRt tiber die
offentliche Kanalisation zur gemeindlichen Klaranlage.

Ortliche Situation

Grundlage fir die Beurteilung sind der Geotechnische Bericht der IMH Ingenieurgesellschaft fir
Bauwesen und Geotechnik mbH vom 20.04.2022 und die aktuelle hydrodynamische
Kanalnetzberechnung der Marktgemeinde.

Der Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG, das Niederschlagswasser ortsnah zu versickern oder zu verrieseln,
kann wegen der anstehenden Bodenverhaltnisse nicht entsprochen werden.

Aufgrund der Bodenverhaltnisse der oberen Bodenschichten sind dem Baugrundgutachten zufolge
Versickerungen von gesammeltem Niederschlagswasser nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik (aaRdT) nicht moglich, da der Durchlassigkeitsbeiwert dieses Bodens, also die
Wasseraufnahmefahigkeit, zu gering ist.

Einer Versickerung in die tiefer liegenden Karstgesteine stimmt das Wasserwirtschaftsamt aus
wasserwirtschaftlichen Griinden nicht zu.

Das DurchstoBen grundwasserschiitzender Deckschichten ist laut Gutachten grundsatzlich zu
vermeiden. Die etwa 3 m dicken undurchlassige Deckschicht Giber dem Karst verhindert, dass
Schadstoffe in das wassersensible Karstgestein eindringen. Der Karst selbst hat keinerlei
Reinigungswirkung und gibt Schadstoffe direkt in das Grundwasser weiter.

Auf der Baugebietsflache wird ein Trennsystem errichtet. Am Ort des Anfalls erfolgt keine
Vermischung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Das Entwdasserungssystem des Markts
Beratzhausen stellt ein jahrzehntelang gewachsenes Mischsystem dar. In unmittelbarer oder
mittelbarer Nahe des Baugebiets befinden sich keine Regenwasserkanale, die in ein
Oberflachengewasser einleiten. Wenn lang- oder mittelfristig eine Trennung der 6ffentlichen
Kanalisation stattfindet, kann das Baugebiet auf einfache Weise an das zukiinftige Trennsystem
angeschlossen werden.

Die Einleitung von Niederschlagswasser in die bestehende Mischkanalisation ist aufgrund deren
begrenzten hydraulischen Leistungsfahigkeit zu drosseln. Zwar war das bereits vor 2010
(Inkrafttreten des Vermischungsverbots nach WHG) stark befestigte Gelande im Mischsystem
erschlossen, allerdings muss auf die zukiinftige Trennung der Abwasserstrome bereits jetzt Ricksicht
genommen werden. Eine dezentrale Rickhaltung am Ort des Regenwasseranfalls wird angestrebt,
um hydraulische Spitzenabflisse abzufangen.

Die vorgegebenen Drosseleinleitmengen basieren auf der aktuellen hydrodynamischen
Kanalnetzberechnung der Marktgemeinde.

Die Dimensionierung der Riickhaltung und Drosselung vor Einleitung in den 6ffentlichen Kanal ist
durch das beauftragte Planungsbiiro festgelegt worden.

Durch die Vorgabe der Drosselmenge und der Riickhaltevolumina ist sichergestellt, dass bis zu 10-
jahrliche Starkregenereignisse nur gedrosselt in den Kanal abgeleitet werden.
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Die vorgesehene Flache fiir das Regenriickhaltebecken beriicksichtigt einen Riickhaltevolumen von
185 m? bei einem Drosselabfluss von 5 |/sek. Die tatsdchliche Dimensionierung des
Regenriickhaltebeckens wird in einem Wasserrechtsverfahren festgelegt.

Der Ablauf Regenriickhaltebecken verlduft Gber das Grundstiick 882/37 in Richtung Osten zum
bestehenden Mischwasserkanal.

Der Grundstiickseigentiimer ist verpflichtet, das gesammelte Niederschlagswasser als Brauchwasser
zu verwenden. Die fiir das Kanalnetz notige Drosselung wird vom Regenriickhaltebecken
Ubernommen.

Bei der Nutzung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Wasserabgabesatzung des
Zweckverbands Laber-Naab zu beachten.

Wichtiger Hinweis zur Abwasserbeseitigung der Baugrundstiicke:

Auf die Einhaltung der DIN 1986 — Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — bei der
Erstellung der Grundstiicksentwasserungsanlagen, insbesondere in Bezug auf Rickstausicherung,

wird ausdriicklich verwiesen.

Die Bestimmungen der Entwasserungssatzung des Marktes Beratzhausen sind zu beachten.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flache, Stauraumkanal

Entlang der 6stlichen Grenze des Baugebiets verlauft ein bestehender Mischwasserkanal, der das
Mischwasser des nordlich angrenzenden Wohngebiets entsorgt.

Hier ist eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flache in einer Breite von 6 m
festgesetzt, die Baugrenzen sind dementsprechend von den Grundstiicksgrenzen abgeriickt. Die
festgesetzte Flache dient zur Aufnahme eines Stauraumkanals zur Entlastung des bestehenden
Systems.

Im Rahmen der Entwadsserungsplanung wird die innerhalb des Baugebiets bestehende Haltung durch
einen Stauraumkanal (DN 1900) mit Drosseleinrichtung (20 I/s) im Anschluss an die Thiringer StraRe
ersetzt. Dadurch ergibt sich eine Entlastung des Mischwasserkanals in der Jurastralle um ca. 20 -30%.

Der Ersatz der bestehenden Haltung durch den Stauraumkanal ist sinnvollerweise vor der Bebauung
der Wohngrundstiicke herzustellen.

7. Eingriinung

Das Planungsgebiet ist an drei Seiten von bestehenden eingewachsenen Wohngebieten umgrenzt.
An der Westseite grenzt eine Griinfliche mit umfangreichem Geholzbestand an, der nach den
Darstellungen im Flachennutzungsplan zu erhalten ist. Damit ist das Baugebiet bereits gut in die
umgebende Landschaft eingebunden. Zur Durchgriinung des Baugebiets wird die Pflanzung von
Laubbdumen entsprechend einer festgesetzten Artenliste vorgeschrieben. Die Gestaltung und
Begriinung der 6ffentlichen Griinflache tragt ebenfalls zur Auflockerung und Durchgriinung des
Baugebiets bei.
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8. Vermeidung und Verminderung nachtraglicher Auswirkungen

Die Festsetzungen und Hinweise zur Griinordnung und zum Umgang mit Niederschlagswasser dienen
zur Verminderung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft und zur Vermeidung von
negativen Auswirkungen auf bestehende Systeme.

Die Planungen zu Infrastruktureinrichtungen des Markts Beratzhausen sind auf den Bedarf durch das
neue Baugebiet abgestellt.

9. Aspekte zur Verwirklichung des Bebauungsplans

9.1. Verkehrsflachen

Offentliche Verkehrsfliache, Breite 5,50 m: ca. 420 m Lange
Fortfiihrung des 1,50 m breiten Gehwegs der Thiiringer Stralle: ca. 36 m Linge
Offentliche Stellplatze: 2 Stiick
FuRwege, Breite 3 m ca.80m

Die Vorgaben der RASt 06 (Richtlinien fiir die Anlage von StadtstralRen) und der RStO 12 (Richtlinien
fiir die Standardisierung des Oberbaus) etc. sind bei der inneren ErschlieBung zu bericksichtigen.

9.2. Versorgungseinrichtungen

9.2.1 Wasserversorgung

Trager: Zweckverband zur Wasserversorgung Laber-Naab
Grillenweg 6, 93176 Beratzhausen

Das Baugebiet kann sowohl {iber die Leitungen in der Argula-von-Stauff-Stralle als auch in der
Thiringer StraBe erschlossen werden.

In diesen beiden StraBen stehen Loschwassermengen von 48 m3/h getrennt voneinander zur
Verfligung. Die Loschwassermenge wird aus zwei unabhangig voneinander betriebenen
Versorgungszonen (HB Hohenlohe und HB Beratzhausen) bereitgestellt.”

9.2.2 Abwasserbeseitigung

Trager: Markt Beratzhausen
MarktstralRe 33
93176 Beratzhausen

Kanalisation-Schmutzwasser

Der Mischwasserzufluss zur Kldranlage (QM) stellt die Schnittstelle der 6ffentlichen Abwasseranlage
zur Kldranlage dar. Insgesamt wird der Kldranlage Beratzhausen ein Mischwasserzufluss von 46 |/s
zugefiihrt. Dies entspricht der Pumpenleistung im Zulaufbauwerk der Kldranlage.
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Aus der Auswertung der Trinkwasserverbrauche sowie der Gesamtzuldufe auf der Klaranlage konnte
der Schmutzwasserverbrauch sowie der Fremdwasserzuschlag ermittelt werden.

Fur das Gemeindegebiet Beratzhausen liegt ein mittlerer Schmutzwasserverbrauch von 111,2 |/(EW x
d) sowie ein Fremdwasserzuschlag von 19,47% vor.

Aus der Grafik fiir die Bestimmung des fS,QM nach DVWK-ATV-A 198 kann fiir den Gesamtzulauf ein
fS,QM von 4,9 bestimmt werden.

Durch Riickrechnung des Mischwasserzuflusses (QM = fS,QM x Qs,aM + QF,am = 4,9 x Qs,aM x
0,1947 x Qs,aM = 5,0947 x Qs,aM ) ist es moglich, maximal 7.015 Einwohner der Klaranlage zulaufen
zu lassen.

Die Kanalisation hat also noch Pufferraum fiir weitere ErschlieBungen.

Kldranlage

Die Auswertung der Messungen des Betriebstagebuchs der Kldaranlage hat ergeben, dass die
Belastung der Klaranlage aktuell inclusive Gewerbe bei 6.236 Einwohnerwerten (EW) liegt.

Dazu kommen nur Wohngebiete mit einer prognostizierten Belegung wie folgt:

- Baywa-Geldande mit 48 Wohneinheiten a 2,5 EW 120 EW
- Reitkoppel 28 Wohneinheiten a 3,5 EW 98 EW
- MihlenstraRe 38 Wohneinheiten a 1,5 EW 57 EW
Gesamtbelastung aus geplanten Wohngebieten: 275 EW

Aus der Berechnung (6.236 EW+275 EW= 6511 EW) ergibt sich, dass die Belastung dem
Bemessungsansatz der Kldaranlage entspricht.

9.2.3 Miillbeseitigung, Wertstoffhof

Die Millbeseitigung erfolgt auf Landkreisebene.
Ein Wertstoffhof ist in Beratzhausen vorhanden.

9.2.4 Energieversorgung
Bayernwerk Netz GmbH
Lupburger Stral3e 19
2331 Parsberg

An der Argula-von-Stauff-StraRe ist eine ca. 210 m? groRe Versorgungsflache fiir eine mégliche
Nahwarmeversorgung und fiir eine Trafostation (Flachenanteil mindestens 30 m?) vorgesehen.

Der Markt Beratzhausen begriiSt den Einsatz von regenerativen Energien.
Auf das Gesetz zur Férderung Erneuerbarer Energien im Warmebereich (EEWarmeG) mit der

Nutzungspflicht von Erneuerbarer Energie nach § 3 EEWarmeG wird hingewiesen.
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Flir Kabelanschliisse diirfen nur marktibliche und zugelassene Einflihrungssysteme, welche bis mind.
1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Priifungsnachweis der Einflihrung ist nach
Aufforderung vorzulegen.

Auf die Allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften (DGUV) wird hingewiesen.

Auf die Méglichkeit einer Gasversorgung durch den Energieversorger wird hingewiesen:

Aufgestellt:
Regensburg,|den 27.04.2023 Beratzhausen, den ...................

KEHRER TECHNIK Matthias Beer
LAPPERSDORFER STR. 28 1. Blrgermeister Markt Beratzhausen
93059 REGENSBURG
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Anlage

Geotechnischer Bericht, IMH Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Geotechnik mbH vom
20.04.2022



	BP Kopf [Plankopf]
	1/Übers-2
	3/Lay-3
	2/BP1


